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Baugenehmigung (§ 49 LBO)

Bauvorbescheid (§ 57 LBO)

Antrag auf

1. Bauherrschaft
Name der juristischen Person/Personengesellschaft Name/Konaktperson Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon Fax E-Mail

Eingangsvermerk der Gemeinde Eingangsvermerk der Baurechtsbehörde

Aktenzeichen (bitte immer angeben!)

Zutreffendes bitte ankreuzen x oder ausfüllen

2. Baugrundstück
Gemeinde Gemarkung

Flur Flurstück Straße Hausnummer 

3. Bauvorhaben
Errichtung Änderung Nutzungsänderung Sonderbau gemäß § 38 Abs. 2 Nr.

Gebäudeklasse gemäß § 2 Abs. 4 LBO:
Genaue Bezeichnung des Vorhabens/der mit dem Bauvorbescheid zu klärenden Einzelfragen

4. Entwurfsverfassende Person
Name der juristischen Person/Personengesellschaft Name/Kontaktperson Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon Fax E-Mail

1        4

Über den Bauantrag kann nur entschieden werden, wenn die aufgrund § 53 Abs. 1 und 2 LBO in Verbindung mit der Verfahrensver-
ordnung zur LBO notwendigen Angaben im Bauantrag und in den Bauvorlagen enthalten sind. Sind Bauantrag oder Bauvorlagen 
unvollständig oder entsprechen sie nicht den Formanforderungen, kann der Bauantrag nach ergebnisloser Fristsetzung 
zurückgewiesen werden (§ 54 Abs. 1 LBO).

Antrag auf

1. Bauherrschaft

2. Baugrundstück

3. Bauvorhaben

1        4

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/page/bsbawueprod.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=1&fromdoctodoc=yes&doc.id=jlr-BauOBW2010pP49
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+BW+%C2%A7+57&psml=bsbawueprod.psml&max=true
https://dejure.org/gesetze/LBO/38.html
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+BW+%C2%A7+2&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+BW+%C2%A7+53&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+BW+%C2%A7+54&psml=bsbawueprod.psml&max=true
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Bauvorlageberechtigt

als Architekt/in nach § 43 Abs. 3 Nr. 1 LBO, Architektenlistennummer

als Innenarchitekt/in nach § 43 Abs. 3 Nr. 2 LBO, Architektenlistennummer

als Ingenieur/in der Fachrichtung Bauingenieurwesen 
nach § 43 Abs. 3 Nr. 3 LBO, 

Liste der Ingenieurkammer Nr.

mit Bauvorlageberechtigung nach

§ 43 Abs. 4 LBO § 43 Abs. 5 LBO

§ 43 Abs. 7 LBO

§ 43 Abs. 8 LBO

§ 77 Abs. 2 LBO

Verzeichnis der Ingenieurkammer Nr.

Verzeichnis der Ingenieurkammer Nr.

Das Bauvorhaben bedarf der bautechnischen Prüfung (§ 17 LBOVVO).
Das Bauvorhaben bedarf keiner bautechnischen Prüfung (§ 18 LBOVVO):

5. Bautechnische Bauvorlagen 
Die bautechnischen Nachweise (§ 9 LBOVVO) sind angeschlossen bzw. werden nachgereicht.

Erklärung zum Standsicherheitsnachweis nach § 10 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 LBOVVO 

Ich habe folgende Person mit der Erstellung des Standsicherheitsnachweises beauftragt:
Familienname verfassende Person des Standsicherheitsnachweises Vorname

Straße Hausnummer PLZ  Ort

Telefon Fax (Angabe freiwillig) E-Mail (Angabe freiwillig)

Bauherrschaft
Ort, Datum Unterschrift1

Der Verfasser des Standsicherheitsnachweises ist in die Liste nachweisberechtigter Personen  im Bereich der Standsicherheit

Ergänzende Angaben zu § 18 Abs. 3 LBOVVO

bei der Ingenieurkammer Baden-Württemberg eingetragen.

bei folgender Stelle           im Land     eingetragen.

2        4

Hinweis zum barrierefreien Bauen: 
Die Vorschriften zur Barrierefreiheit nach § 35 Abs. 1 und § 39 LBO sind zu beachten. Die Einzelanforderungen (Aufzüge, 
Bewegungsflächen etc.) an barrierefreie Anlagen ergeben sich aus den in der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen 
(VwVTB) bekanntgemachten Normen DIN 18040 Teil 1 und Teil 2.

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+BW+%C2%A7+43&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+BW+%C2%A7+43&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+BW+%C2%A7+43&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+BW+%C2%A7+43&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+BW+%C2%A7+43&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+BW+%C2%A7+43&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+BW+%C2%A7+43&psml=bsbawueprod.psml&max=true
https://dejure.org/gesetze/LBO/77.html
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauRVfV+BW+%C2%A7+17&psml=bsbawueprod.psml&max=true
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/aor/page/bsbawueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-BauRVfVBWV11P18&documentnumber=1&numberofresults=1&doctyp=Norm&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/vad/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=d&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-BauRVfVBWV6P9&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/etj/page/bsbawueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-BauRVfVBWV10P10&documentnumber=1&numberofresults=1&doctyp=Norm&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/aor/page/bsbawueprod.psml?doc.hl=1&doc.id=jlr-BauRVfVBWV11P18&documentnumber=1&numberofresults=1&doctyp=Norm&showdoccase=1&doc.part=S&paramfromHL=true#focuspoint
https://www.gesetze-im-internet.de/bbaug/__35.html
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+BW+%C2%A7+39&psml=bsbawueprod.psml&max=true
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6. Bauvorlagen und sonstige Anlagen 
(Die Anzahl der Ausfertigungen ergibt sich aus § 2 Abs. 2 LBOVVO)

6.1 
 
6.2 
 
6.3 
 
6.4 
 
6.5 
 
6.6 
 
6.7 
 
6.8 
 
Sonstige Unterlagen 
 
 
6.9 
 
6.10 
 
6.11 
 
6.12

-fach Lageplan (§ 4 LBOVVO) vom

Datum (TT.MM.JJJJ)

-fach Bauzeichnungen (§ 6 LBOVVO) vom

Datum (TT.MM.JJJJ)

-fach Baubeschreibung (§ 7 LBOVVO)

-fach Technische Angaben zu Feuerungsanlagen (§ 7 LBOVVO)

-fach Angaben zu gewerblichen Anlagen, die keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen  
(§ 7 Abs. 2 LBOVVO)

-fach Darstellung der Grundstücksentwässerung (§ 8 LBOVVO)

-fach bautechnische Nachweise (§ 9 LBOVVO)

-fach Benennung eines/r Bauleiters/in (§ 42 LBO) - Name, Anschrift, Unterschrift -, soweit bestellt

-fach statistischer Erhebungsbogen (für jedes Gebäude getrennt)

-fach sonstige Anlagen

Die Bauvorlagen Nummer 6.6 bis 6.8 können nachgereicht werden; sie sind der Baurechtsbehörde vor Baubeginn vorzulegen. Die 
Darstellung der Grundstücksentwässerung und die bautechnischen Nachweise sind so rechtzeitig vorzulegen, dass sie noch vor 
Baubeginn geprüft werden können.  

3        4

Abfallverwertungskonzept nach § 3 Abs. 4 LKreiWiG

Bodenschutzkonzept nach § 2 Abs. 3 LBodSchAG

7. Unterschriften

Entwurfsverfassende Person
Ort, Datum Unterschrift1

Bauherrschaft
Ort, Datum Unterschrift1

Hinweis:  
Soweit die Unterschriften von am Bau Beteiligten vorstehend fehlen, erklärt die Bauherrschaft mit der Einreichung auch, dass die 
entsprechenden Erklärungen und Bestätigungen ihr vorliegen oder mündlich abgegeben wurden.

http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauRVfV+BW+%C2%A7+2&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/mw1/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=8&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-BauRVfVBWV6P4&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/mw3/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=a&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-BauRVfVBWV9P6&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/mwl/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=b&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-BauRVfVBWpP7&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/mwl/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=b&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-BauRVfVBWpP7&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/mwl/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=b&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-BauRVfVBWpP7&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/mxl/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=c&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-BauRVfVBWpP8&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/mz3/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=d&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-BauRVfVBWV6P9&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=BauO+BW+%C2%A7+42&psml=bsbawueprod.psml&max=true
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/n1k/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=5&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-KrWGBWpP3&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
http://www.landesrecht-bw.de/jportal/portal/t/n2k/page/bsbawueprod.psml/action/portlets.jw.MainAction?p1=4&eventSubmit_doNavigate=searchInSubtreeTOC&showdoccase=1&doc.hl=0&doc.id=jlr-BodSchGAGBWV4P2&doc.part=S&toc.poskey=#focuspoint
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8. Datenschutz – Einwilligungserklärung 
 
Daten über Bauvorhaben dürfen nur veröffentlicht oder an Dritte zur Veröffentlichung weitergegeben werden, wenn die Bauherr-
schaft hierzu ihre schriftliche Einwilligung erteilt hat. Aus der Verweigerung der Einwilligung entstehen keine rechtlichen Nachteile. 
Die Nichtabgabe einer Erklärung gilt als Verweigerung. 
Als Bauherr/in bin ich damit einverstanden, dass die Angaben in den Nr. 1 bis 3 zur Veröffentlichung weitergegeben werden.

ja, an

nein

das örtliche Amtsblatt bzw. die örtliche Zeitung

Verlage für Bautennachweise

Die Gemeinde ist unabhängig von der Einwilligung der Bauherrschaft zur Bekanntgabe des Bauvorhabens in der Tagesordnung 
des Gemeinderats oder des zuständigen Ausschusses verpflichtet und zudem berechtigt, über die Sitzung im örtlichen Amtsblatt zu 
berichten.

Bauherrschaft
Ort, Datum Unterschrift1

1nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 BGB

4        4

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__126.html
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Anlage 4    
Artikelnummer
Vervielfältigung, Nachahmung, Veröffentlichung 
und Bereitstellung nur mit Genehmigung
www.form-solutions.de
Firmenlogo: Form-Solutions
..\Bibliothek\Basis1\Logo_fuers_Formularimpressum.gif
Firmenlogo: Form-Solutions
..\Bibliothek\Basis1\Logo_fuers_Formularimpressum.gif
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Antrag auf: Bitte ankreuzen
Antrag auf
1. Bauherrschaft
Eingangsvermerk der Gemeinde
Eingangsvermerk der Baurechtsbehörde
Zutreffendes bitte ankreuzen x oder ausfüllen
2. Baugrundstück
3. Bauvorhaben
Nummer 3. Bauvorhaben: Bitte ankreuzen
4. Entwurfsverfassende Person
1        4
Über den Bauantrag kann nur entschieden werden, wenn die aufgrund § 53 Abs. 1 und 2 LBO in Verbindung mit der Verfahrensver-ordnung zur LBO notwendigen Angaben im Bauantrag und in den Bauvorlagen enthalten sind. Sind Bauantrag oder Bauvorlagen unvollständig oder entsprechen sie nicht den Formanforderungen, kann der Bauantrag nach ergebnisloser Fristsetzung zurückgewiesen werden (§ 54 Abs. 1 LBO).
Antrag auf
1. Bauherrschaft
2. Baugrundstück
3. Bauvorhaben
1        4
Form-Solutions
MKU
Antrag auf Baugenehmigung (§ 49 LBO)-Bauvorbescheid (§ 57 LBO) (4)
14.0
08.06.2022
Verwaltungsdigitalisierung und Verlag
Antrag auf eine Baugenehmigung  nach § 49 LBO, beziehungsweise ein Antrag auf eineBauvorbescheid nach § 57 LBO, des Landes Baden-Würtenberg
01.12.2004
Bauvorlageberechtigt
mit Bauvorlageberechtigung nach
mit Bauvorlageberechtigung nach: Bitte ankreuzen
Nummer 5. Bautechnische Bauvorlagen. Die bautechnischen Nachweise (Paragraph 9 Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung) sind angeschlossen beziehungsweise werden nachgereicht. Bitte ankreuzen
5. Bautechnische Bauvorlagen
Die bautechnischen Nachweise (§ 9 LBOVVO) sind angeschlossen bzw. werden nachgereicht.
Erklärung zum Standsicherheitsnachweis nach § 10 Abs. 2 i.V.m. § 10 Abs. 1 LBOVVO
Ich habe folgende Person mit der Erstellung des Standsicherheitsnachweises beauftragt:
Bauherrschaft
Der Verfasser des Standsicherheitsnachweises ist in die Liste nachweisberechtigter Personen  im Bereich der Standsicherheit
Ergänzende Angaben zu § 18 Abs. 3 LBOVVO
2        4
Hinweis zum barrierefreien Bauen:
Die Vorschriften zur Barrierefreiheit nach § 35 Abs. 1 und § 39 LBO sind zu beachten. Die Einzelanforderungen (Aufzüge, Bewegungsflächen etc.) an barrierefreie Anlagen ergeben sich aus den in der Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (VwVTB) bekanntgemachten Normen DIN 18040 Teil 1 und Teil 2.
..\..\..\temp\Classiktest3.jpg
Bild: gelber Kreis mit drei schwarzen Punkten zur Darstellung der Barrierefreiheit
6. Bauvorlagen und sonstige Anlagen
(Die Anzahl der Ausfertigungen ergibt sich aus § 2 Abs. 2 LBOVVO)
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
Sonstige Unterlagen
6.9
6.10
6.11
6.12
Die Bauvorlagen Nummer 6.6 bis 6.8 können nachgereicht werden; sie sind der Baurechtsbehörde vor Baubeginn vorzulegen. Die Darstellung der Grundstücksentwässerung und die bautechnischen Nachweise sind so rechtzeitig vorzulegen, dass sie noch vor Baubeginn geprüft werden können.  
3        4
7. Unterschriften
Entwurfsverfassende Person
Bauherrschaft
Hinweis: 
Soweit die Unterschriften von am Bau Beteiligten vorstehend fehlen, erklärt die Bauherrschaft mit der Einreichung auch, dass die entsprechenden Erklärungen und Bestätigungen ihr vorliegen oder mündlich abgegeben wurden.
..\..\..\temp\Classiktest3.jpg
Bild: gelber Kreis mit drei schwarzen Punkten zur Darstellung der Barrierefreiheit
8. Datenschutz – Einwilligungserklärung
Daten über Bauvorhaben dürfen nur veröffentlicht oder an Dritte zur Veröffentlichung weitergegeben werden, wenn die Bauherr-schaft hierzu ihre schriftliche Einwilligung erteilt hat. Aus der Verweigerung der Einwilligung entstehen keine rechtlichen Nachteile. Die Nichtabgabe einer Erklärung gilt als Verweigerung.
Als Bauherr/in bin ich damit einverstanden, dass die Angaben in den Nr. 1 bis 3 zur Veröffentlichung weitergegeben werden.
Nummer 8. Datenschutz – Einwilligungserklärung. Daten über Bauvorhaben dürfen nur veröffentlicht oder an Dritte zur Veröffentlichung weitergegeben werden, wenn die Bauherrschaft hierzu ihre schriftliche Einwilligung erteilt hat. Aus der Verweigerung der Einwilligung entstehen keine rechtlichen Nachteile. Die Nichtabgabe einer Erklärung gilt als Verweigerung. Als Bauherrschaft bin ich damit einverstanden, dass die Angaben in den Nummer 1 bis 3 zur Veröffentlichung weitergegeben werden. Bitte ankreuzen
Die Gemeinde ist unabhängig von der Einwilligung der Bauherrschaft zur Bekanntgabe des Bauvorhabens in der Tagesordnung des Gemeinderats oder des zuständigen Ausschusses verpflichtet und zudem berechtigt, über die Sitzung im örtlichen Amtsblatt zu berichten.
Bauherrschaft
1nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß § 126 BGB
4        4
	Antrag auf Baugenehmigung oder Bauvorbescheid. Dieses Formular ist barrierefrei gestaltet und besteht aus drei Seiten in vierfacher Ausfertigung. Bitte wechseln Sie in den Formularmodus. Hinweise der Behörde (sofern hinterlegt):: 
	Logo/Wappen: 
	Antrag auf Baugenehmigung ( Paragraph 49 Landesbauordnung Baden-Württemberg): 
	Antrag auf Bauvorbescheid (Paragraph 57 Landesbauordnung für Baden-Württemberg): 
	Empfänger: Name und Anschrift der Gemeinde/Behörde: über die Gemeinde
	Empfänger: Name und Anschrift der unteren Baurechtsbehörde: an die untere Baurechtsbehörde
	Über den Bauantrag kann nur entschieden werden, wenn die aufgrund Paragraph 53 Absatz 1 und 2 Landesbauordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit der Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung notwendigen Angaben im Bauantrag und in den Bauvorlagen enthalten sind. Sind Bauantrag oder Bauvorlagen unvollständig oder entsprechen sie nicht den Formanforderungen, kann der Bauantrag nach ergebnisloser Fristsetzung zurückgewiesen werden (Paragraph 54 Absatz 1 Landesbauordnung für Baden-Württemberg). Nummer 1. Bauherrschaft. Juristische Person:Sie wird oft auch als Firma, Behörde, Anstalt oder Verein bezeichnet. Man versteht darunter eine Personenvereinigung oder ein Zweckvermögen mit gesetzlich anerkannter Rechtsfähigkeit.Personengesellschaft:Eine Personengesellschaft ist keine juristische Person, kann aber trotzdem Träger von Rechten und Pflichten sein. Sie entsteht, wenn sich mindestens zwei Rechtsträger (natürliche und/oder juristische Personen sowie Personengesellschaften) zur Erreichung eines gemeinsamen Zweckes sich zusammenschließen. Die sogenannten Gesellschafter einer Personengesellschaft haften unbeschränkt, das heißt mit dem Gesellschaftsvermögen und mit ihrem Privatvermögen. Beispiele dafür sindeheliche Lebensgemeinschaft (verfolgt keinen bestimmten Zweck; Paragraph 1353 Absatz 1 Satz 2 Bürgerliches Gesetzbuch),Gütergemeinschaft (Paragraph  1411 und Paragraph 1485 Bürgerliches Gesetzbuch)Erbengemeinschaft (entsteht kraft Gesetzes; Paragraph 2032 Bürgerliches Gesetzbuch).Gesellschaft bürgerlichen Rechts (GbR),offene Handelsgesellschaft (OHG),Kommanditgesellschaft (KG).. Name der juristischen Person/Personengesellschaft:: 
	Familienname, oder Kontaktperson: 
	Bauherr_Vorname: 
	Bauherr_Strasse: 
	Bauherr_HNr: 
	Postleitzahl: 
	Bauherr_Ort: 
	Bauherr_Telefon: 
	Bauherr_Fax: 
	Bauherr_E-Mail: 
	Aktenzeichen: 
	Nummer 2. Baugrundstück. Gemeinde:: 
	Grundstueck_Gemarkung: 
	Grundstueck_Flur: 
	Grundstueck_Flurst: 
	Grundstueck_Strasse: 
	Grundstueck_HNr: 
	errichtung: 
	aend: 
	naend: 
	Sonderbau gemäß Paragraph 38 Absatz 2 Nr.: bitte ankreuzen: 
	Gebäudeklasse gemäß Paragraph 2 Abssatz 4 Landesbauordnung für Baden-Württemberg. bitte Gebäudeklasse eingeben: 
	Bauvorhaben: 
	Nummer 4. Entwurfsverfassende Person. Name der juristischen Person/Personengesellschaft:: 
	Familienname, oder Kontaktperson: 
	EV_Vorname: 
	EV_Strasse: 
	EV_HNr: 
	Postleitzahl: 
	EV_Ort: 
	EV_Telefon: 
	EV_Fax: 
	EV_E-Mail: 
	FS_aktbtn1: 
	FS_aktbtn2: 
	FS_aktbtn3: 
	FS_aktbtn4: 
	FS_aktbtn5: 
	Formular elektronisch signieren und versenden.: 
	Daten importieren: 
	Daten importieren: 
	Paragraph 38 Absatz 2 Nummer. Nummer bitte eingeben: 
	Verlagsnummer: 
	Bauvorlageberechtigt als Architekt/in nach Paragraph 43 Absatz 3 Nummer 1 Landesbauordnung für Baden-Württemberg,: 0
	ArchitektenlistenNr: 
	Bauvorlageberechtigt als Innenarchitekt/in nach § 43 Absatz 3 Nummer 2 Landesbauordnung für Baden-Württemberg,: 0
	ArchitektenlistenNr2: 
	Bauvorlageberechtigt als Ingenieur/in der Fachrichtung Bauingenieurwesennach § 43 Absatz 3 Nummer 3 Landesbauordnung für Baden-Württemberg,: 0
	IngenieurlistenNr: 
	Bauvorlageberechtigt als: (sonstiger Beruf): 0
	Bauvorlageberechtigt als:: 
	Paragraph 43 Absatz 4 Landesbauordnung für Baden-Württemberg: 
	Paragraph 43 Absatz 5 Landesbauordnung für Baden-Württemberg: 
	Paragraph 43 Absatz 7 Landesbauordnung für Baden-Württemberg: 
	Paragraph 43 Absatz 8 Landesbauordnung für Baden-Württemberg: 
	Paragraph 77 Absatz 2 Landesbauordnung für Baden-Württemberg: 
	Paragraph 43 Absatz 7 Landesbauordnung für Baden-Württemberg. Verzeichnis der Ingenieurkammer Nummer: bitte eingeben: 
	Paragraph 43 Absatz 8 Landesbauordnung für Baden-Württemberg. Verzeichnis der Ingenieurkammer Nummer: bitte eingeben: 
	ja: 
	nein: 
	Erklärung zum Standsicherheitsnachweis nach Paragraph 10 Absatz 2 in Verbindung mit Paragraph 10 Absatz 1 Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung. Ich habe folgende Person mit der Erstellung des Standsicherheitsnachweises beauftragt: Familienname verfassende Person des Standsicherheitsnachweises: : 
	Verf_Vorname: 
	Verf_Strasse: 
	Verf_HNr: 
	Postleitzahl: 
	Verf_Ort: 
	Verf_Telefon: 
	Verf_Fax: 
	Verf_E-Mail: 
	Die Gemeinde ist unabhängig von der Einwilligung der Bauherrschaft zur Bekanntgabe des Bauvorhabens in der Tagesordnung des Gemeinderats oder des zuständigen Ausschusses verpflichtet und zudem berechtigt, über die Sitzung im örtlichen Amtsblatt zu berichten. Bauherrschaft: Ort und Datum: 
	Unterschrift. nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß Paragraph 126 Bürgerliches Gesetzbuch: 
	KK_IngenieurkammerBW: 0
	bei folgender Stelle eingetragen.: 0
	Name der Stelle: 
	Land in dem die Stelle eingetragen ist.: 
	Hinweis/Text zur Barrierefreiheit: 
	Nummer 6. Bauvorlagen und sonstige Anlagen (Die Anzahl der Ausfertigungen ergibt sich aus Paragraph 2 Absatz 2 Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung). Nummer 6.1 Anzahl Ausfertigungen Lageplan (Paragraph 4 Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung):: 
	Lageplan_Datum: 
	Nummer 6.2 Anzahl Ausfertigungen Bauzeichnungen (Paragraph 6 Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung):: 
	Bauz_Datum: 
	Nummer 6.3 Anzahl Ausfertigungen Baubeschreibung (Paragraph 7 Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung):: 
	Nummer 6.4 Anzahl Ausfertigungen Technische Angaben zu Feuerungsanlagen (Paragraph 7 Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung):: 
	Nummer 6.5 Anzahl Ausfertigungen Angaben zu gewerblichen Anlagen, die keiner immissionsschutzrechtlichen Genehmigung bedürfen (Paragraph 7 Absatz 2 Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung):: 
	Die Bauvorlagen Nummer 6.6 bis 6.8 können nachgereicht werden; sie sind der Baurechtsbehörde vor Baubeginn vorzulegen. Die Darstellung der Grundstücksentwässerung und die bautechnischen Nachweise sind so rechtzeitig vorzulegen, dass sie noch vor Baubeginn geprüft werden können.  Nummer 6.6 Anzahl Ausfertigungen Darstellung der Grundstücksentwässerung (Paragraph 8 Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung):: 
	Die Bauvorlagen Nummer 6.6 bis 6.8 können nachgereicht werden; sie sind der Baurechtsbehörde vor Baubeginn vorzulegen. Die Darstellung der Grundstücksentwässerung und die bautechnischen Nachweise sind so rechtzeitig vorzulegen, dass sie noch vor Baubeginn geprüft werden können.  Nummer 6.7 Anzahl Ausfertigungen bautechnische Nachweise (Paragraph 9 Verfahrensverordnung zur Landesbauordnung):: 
	Die Bauvorlagen Nummer 6.6 bis 6.8 können nachgereicht werden; sie sind der Baurechtsbehörde vor Baubeginn vorzulegen. Die Darstellung der Grundstücksentwässerung und die bautechnischen Nachweise sind so rechtzeitig vorzulegen, dass sie noch vor Baubeginn geprüft werden können.  Nummer 6.8 Anzahl Ausfertigungen Benennung eines/r Bauleiters/in (Paragraph 42 Landesbauordnung für Baden-Württemberg) - Name, Anschrift, Unterschrift -, soweit bestellt:: 
	Sonstige Unterlagen. Nummer 6.9 Anzahl Ausfertigungen statistischer Erhebungsbogen (für jedes Gebäude getrennt):: 
	Sonstige Unterlagen. Nummer 6.12. Anzahl Ausfertigungen sonstiger Unterlagen: 
	Die Bauvorlagen Nummer 6.6 bis 6.8 können nachgereicht werden; sie sind der Baurechtsbehörde vor Baubeginn vorzulegen. Die Darstellung der Grundstücksentwässerung und die bautechnischen Nachweise sind so rechtzeitig vorzulegen, dass sie noch vor Baubeginn geprüft werden können. Sonstige Anlagen:: 
	Sonstige Unterlagen. Nummer 6.10. Anzahl Ausfertigungen. Abfallverwertungskonzept nach Paragraph 3 Absatz 3 Landes-Kreislaufwirtschaftsgesetz : 
	Sonstige Unterlagen. Nummer 6.11. Anzahl Ausfertigungen Bodenschutzkonzept nach Paragraph 2 Absatz 3 Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz: 
	Nummer 7. Unterschriften. Entwurfsverfassende Person: Ort und Datum: 
	Unterschrift. nicht erforderlich bei Einreichung in Textform gemäß Paragraph 126 Bürgerliches Gesetzbuch: 
	ja, an das örtliche Amtsblatt beziehungsweise die örtliche Zeitung: 0
	ja, an Verlage für Bautennachweise: 0



